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Die Fahrerlaubnis auf Probe als Mittel der Verkehrserziehung

1 Einleitung
In Deutschland sowie auch im Ausland ist eine hohe Unfallbeteili-
gung  von  Fahranfängern  festzustellen  (siehe  folgende  Abbildung). 
Um diesem Umstand entgegen zu wirken wurde unter anderem die 
Fahrerlaubnis auf Probe eingeführt.
Diese  Seminararbeit  stellt  den 'Führerschein  auf  Probe'  sowie die 
beiden aktuellen Modellversuche zur Senkung des Unfallrisikos jun-
ger Fahranfänger 'Begleitetes Fahren ab 17 Jahre' und 'Die zweite 
Ausbildungsphase'  vor und beschäftigt  sich mit der Frage, ob sich 
diese Maßnahmen bewährt haben.

3



Die Fahrerlaubnis auf Probe als Mittel der Verkehrserziehung

2 Die  Fahrerlaubnis auf Probe

2.1 Die Entwicklung der Fahrerlaubnis auf Probe
In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Fahrerlaubnis auf Pro-
be am 1. November 1986 eingeführt. Im Rahmen der Wiedervereini-
gung wurde sie am 3. Oktober 1990 im ehemaligen Staatsgebiet der 
DDR, also den neuen Bundesländern, ebenfalls eingeführt.
Im Zuge vieler Veränderungen im Fahrerlaubnisrecht wurden auch 
die Bestimmungen über die Fahrerlaubnis auf Probe am 1. Januar 
1999 den neuen Regelungen angepasst.

2.2  Die Intention für die Einführung der Fahrerlaubnis 
auf Probe
Wie oben bereits beschrieben ist eine im Bezug auf ihren Anteil im 
Straßenverkehr  disproportional  hohe Unfallbeteiligung von Fahran-
fängern festzustellen.
Hierbei  spielen  besonders  die  unzureichende  Gefahrenwahrneh-
mung, mangelnde Fahrzeugbeherrschung aufgrund fehlender Praxis 
sowie eine, aufgrund der Tatsache, dass es sich bei Fahranfängern 
überwiegend um junge Fahrer handelt, alterstypische problematische 
Einstellung zum Straßenverkehr und seinen Regeln eine große Rol-
le.
Besonders der Problematik der falschen Einstellung zum Straßenver-
kehr  und  daraus  resultierenden  Verstößen  gegen  die  Regeln  der 
Straßenverkehrsordnung soll mit dem Führerschein auf Probe entge-
gengewirkt werden. Hierzu sind neben den üblichen Sanktionen für 
das Fehlverhalten von Kraftfahrern bei schwerwiegenden Verkehrs-
verstößen von Fahranfängern weitere Maßnahmen vorgesehen. Dies 
soll zu einer sorgfältigen Beachtung der Verkehrsvorschriften führen 
und so Fahranfängern helfen, gefährliche Situationen im motorisier-
ten Straßenverkehr zu vermeiden.

2.3  Probezeitrelevante Rechtsvorschriften
Im Straßenverkehrsgesetz (StVG) findet sich die Fahrerlaubnis auf 
Probe in den §§ 2a, 2b und 2c wieder.

• § 2a StVG regelt die Grundlage der Erteilung der Fahrerlaub-
nis  auf  Probe sowie die  Maßnahmen bei  schwerwiegenden 
Verkehrsverstößen innerhalb der Probezeit.
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• § 2b StVG bestimmt die Rahmenbedingungen von Aufbause-
minaren nach schwerwiegenden Verkehrsverstößen innerhalb 
der Probezeit.

• § 2c StVG stellt die Grundlage für die Unterrichtungspflicht der 
Fahrerlaubnisbehörden durch das Kraftfahrtbundesamt bezüg-
lich probezeitrelevanter Eintragungen in das Verkehrszentral-
register dar.

In der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) findet sich die Fahrerlaubnis 
auf Probe in den §§ 32 bis 39 sowie der Anlage 12 wieder. Hier wer-
den vor allem Ausnahmen von der Probezeit, Anrechnung der Probe-
zeit  von  Dienstfahrerlaubnissen  und  ausländischen  Fahrerlaubnis-
sen, Bewertung von Zuwiderhandlungen und weitere Rahmenbedin-
gungen geregelt.

• § 32 FeV regelt die Ausnahmen von der Probezeit.
• § 33 FeV regelt in Abs. 1 die Berechnung der Probezeit bei 

vorhandenen  Dienstfahrerlaubnissen  und  in  Abs.  2  die  Be-
rechnung der Probezeit bei vorhandenen ausländischen Fahr-
erlaubnissen.

• § 34 Abs. 1 FeV in Verbindung mit Anlage 12 stellt die Grund-
lage der Bewertung der Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe dar, während Abs. 2 
die Bedingungen für die Anordnung zur Teilnahme eines Auf-
bauseminars regelt.

• Die §§ 35 und 36 FeV enthalten weitere Rahmenbedingungen 
für entsprechende Aufbauseminare.

• § 37 FeV regelt  die  Rahmenbedingungen für  Teilnahmebe-
scheinigungen an Aufbauseminaren.

• § 38 FeV regelt die Rahmenbedingungen für die verkehrspsy-
chologische Beratung.

Das Gesetz über das Fahrlehrwesen (FahrlG),  auch Fahrlehrerge-
setz genannt enthält in § 31 die Bestimmungen über die Erfordernis, 
den Inhalt sowie den Voraussetzungen der Erlaubnis der Durchfüh-
rung von Aufbauseminaren.

2.4 Erteilung der Fahrerlaubnis auf Probe
Beim erstmaligen Erwerb einer Fahrerlaubnis wird diese auf Probe 
erteilt (§ 2a Abs. 1 StVG). Bei Fahrerlaubnissen der Klassen M, S, L 
und T werden diese nicht auf Probe erteilt. Sollte der Inhaber einer 
dieser  Fahrerlaubnisklassen jedoch auf  eine der  anderen Klassen 
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(z.B. A, B, BE, etc.) erweitern, beginnt die Probezeit ab dem Tag der 
Erweiterung (§ 32 FeV).

2.5 Dauer der Probezeit

2.5.1 Dauer der Probezeit im 'Normalfall'
Die Probezeit  dauert  vom Zeitpunkt  der  Erteilung,  bzw.  dem Zeit-
punkt der Aushändigung des Führerscheins an zwei Jahre. Sie kann 
aufgrund von Regelverstößen jedoch auf vier Jahre verlängert wer-
den.

2.5.2 Regelungen bei Dienstfahrerlaubnissen
Bei Inhabern einer Dienstfahrerlaubnis wird bei Erteilung einer allge-
meinen Fahrerlaubnis die Zeit seit dem Erwerb der Dienstfahrerlaub-
nis auf die Probezeit angerechnet. Sollte die Dienststelle den Dienst-
führerschein vor Ablauf der Probezeit eingezogen haben, beginnt mit 
Erteilung einer  allgemeinen Fahrerlaubnis eine neue Probezeit,  je-
doch nur in dem Umfang der Restdauer der vorherigen Probezeit (§ 
33 Abs. 1 FeV).

2.5.3 Regelungen bei ausländischen Fahrerlaubnissen
Bei Inhabern einer Fahrerlaubnis eines anderen EU-Landes, bzw. ei-
nes  anderen  Vertragsstaates  des  Abkommens  über  den  Europäi-
schen Wirtschaftsraumes, welche einen festen Wohnsitz in der BRD 
haben, beginnt die Probezeit mit der Registrierung der Fahrerlaubnis 
in Deutschland.
Bei  Inhabern einer  Fahrerlaubnis  eines Staates,  welcher nicht  die 
oben genannten Bedingungen erfüllt, beginnt die Probezeit bei Ertei-
lung einer deutschen Fahrerlaubnis. 
In beiden Fällen wird eine Rest-Probezeit erlassen, sofern die aus-
ländische Fahrerlaubnis vor weniger als zwei Jahren erteilt  wurde. 
Diese Rest-Probezeit  endet,  wenn die Erteilung der ausländischen 
Fahrerlaubnis zwei Jahre (bzw. bei entsprechenden Regelverstößen 
vier Jahre) zurückliegt (§ 2a Abs. 1 StVG / § 33 Abs. 2 FeV).

2.5.4 Vorzeitige Beendigung der Probezeit
Die Probezeit endet vorzeitig, wenn die Fahrerlaubnis vor Ablauf der 
Probezeit  entzogen wurde oder  der  Inhaber  auf  die  Fahrerlaubnis 
verzichtet.
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Mit einer Neuerteilung der Fahrerlaubnis beginnt eine neue Probezeit 
im Umfang der Restdauer der ursprünglichen Probezeit (§ 2a Abs. 1 
StVG).

2.6 Probezeitrelevante Verkehrsverstöße
Die Probezeit kann nur durch solche Verkehrsverstöße beeinträchtigt 
werden, welche im Zentralregister des Kraftfahrtbundesamtes einge-
tragen werden.
Das sind zum einen Verkehrsstraftaten und zum anderen Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten,  welche laut  Bußgeld-Katalog mit  mindestens 
40,- Euro geahndet werden.
Verwarngeld-Tatbestände berühren die Probezeit somit nicht.
Die probezeitrelevanten Verkehrsverstöße richten sich nach der An-
lage 12 zu § 34 FeV. Diese unterscheidet  zwischen 

• schwerwiegenden Verstößen (Katalog A) und
• weniger schwerwiegenden Verstößen (Katalog B).

Zu den  schwerwiegenden Zuwiderhandlungen (Katalog A), welche 
bereits nach einem Verstoß zu Maßnahmen bezüglich der Probezeit 
führen zählen unter anderen Verkehrsstraftaten wie

• unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB)
• Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB)
• gefährliche Eingriff ein den Straßenverkehr (§ 315b StGB)
• Trunkenheitsfahrten (§ 316 StGB)
• Nötigung im Straßenverkehr (§ 240 StGB)

aber auch Ordnungswidrigkeiten wie
• Überschreitung  der  zulässigen  Höchstgeschwindigkeit  um 

mehr als 20 km/h
• Unterschreitung des Sicherheitsabstandes zum vorausfahren-

den Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h
• Führen  von  Kraftfahrzeugen  trotz  Blutalkoholkonzentration 

von mehr als 0,5 Promille
• Überholen trotz Überholverbot
• etc.
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Die weniger schwerwiegenden Zuwiderhandlungen, also solche bei 
denen ein weiterer Verstoß begangen werden muss um probezeitre-
levant zu werden sind unter anderem

• ungesicherte Ladung
• unzureichende Sicherung bei der Mitnahme von Kindern
• zu geringe Profiltiefe
• Als Halter begangene Überschreitung der Frist für die Abgas-

untersuchung oder die Hauptuntersuchung um mehr als acht 
Monate

• Straftaten, welche nicht in Katalog A aufgeführt sind, soweit 
sie nicht bereits zur Entziehung der Fahrerlaubnis geführt ha-
ben

• Kennzeichenmißbrauch (§ 22 StVG)
Bei der Einordnung einer unter Verkehrsteilnahme begangenen fahr-
lässigen Körperverletzung (§ 222 StGB) oder fahrlässigen Tötung (§ 
229 StGB) als Katalog-A- oder Katalog-B-Verstoß ist der, der Tat zu-
grunde liegende Verkehrsverstoß maßgebend.
Die Art der Verkehrsteilnahme, bei der oben genannte Verstöße be-
gangen  werden  ist  für  die  Ergreifung  von  Probezeit-Maßnahmen 
ohne Relevanz. Das heißt, wenn der Inhaber einer Fahrerlaubnis auf 
Probe einen Katalog A oder zwei Katalog B Verstöße nicht als z. B. 
Pkw-Führer  sondern  als  Fußgänger,  Radfahrer  oder  Führer  eines 
sonstigen nicht fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuges begeht, muss er 
trotzdem mit Probezeit-Maßnahmen rechnen.
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3 Probezeit-Maßnahmen

3.1 Übersicht über die Probezeit-Maßnahmen
Es gibt verschiedene besondere Maßnahmen, welche bei Verkehrs-
verstößen  gegen  Inhaber  einer  Fahrerlaubnis  auf  Probe  ergriffen 
werden können.
Wann welche Maßnahme ergriffen wird, lässt sich am besten durch 
das folgende Schaubild erklären. Eine detaillierte Erläuterung zu den 
einzelnen Maßnahmen folgt weiter unten.
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3.2 Aufbauseminare

3.2.1 Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar
Eine der besonderen Maßnahmen gegen Inhaber der Fahrerlaubnis 
auf Probe ist die Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar. 
Hierzu müssen nach § 2a Abs. 2 Nr. 1 StVG folgende Voraussetzun-
gen vorliegen:

1. Der Inhaber der Fahrerlaubnis auf Probe begeht eine schwer-
wiegende Zuwiderhandlung (Katalog-A-Verstoß), oder

2. Der Inhaber der Fahrerlaubnis auf Probe begeht zwei weniger 
schwerwiegende Zuwiderhandlungen (Katalog-B-Verstöße).

Werden  beim  Kraftfahrt-Bundesamt  (KBA)  für  einen  Inhaber  der 
Fahrerlaubnis  auf  Probe  obige  Verstöße  registriert,  informiert  das 
KBA die zuständige Fahrerlaubnisbehörde (§ 2c StVG), welche dann 
die Teilnahme an einem Aufbauseminar anordnet.
Kommt der Inhaber der Fahrerlaubnis der Anordnung zur Teilnahme 
an einem Aufbauseminar nicht nach, wird die Fahrerlaubnis entzo-
gen (§ 2a Abs. 3 StVG).

3.2.2 Aufbauseminare für Fahranfänger (ASF)
Bei den Aufbauseminaren für Fahranfänger handelt es sich um Grup-
penseminare, bei denen durch Mitwirkung in Gruppengesprächen so-
wie einer Fahrprobe eine risikobewußtere Einstellung im Straßenver-
kehr und rücksichtsvolleres Verhalten entwickelt werden sollen (§ 2b 
Abs. 1 StVG). 
Laut § 35 Abs. 1 FeV ist ein ASF mit mindestens sechs und höchs-
tens zwölf Teilnehmern durchzuführen. Ein ASF umfasst vier an un-
terschiedlichen Tagen stattfindenden Sitzungen in einer Länge von 
jeweils 135 Minuten, welche in einem Zeitraum von zwei bis vier Wo-
chen absolviert werden müssen. Zwischen der ersten und der zwei-
ten Sitzung ist eine Fahrprobe von mindestens 30 Minuten und mög-
lichst drei Kursteilnehmern durchzuführen, bei der der Seminarleiter 
das Fahrverhalten der Kursteilnehmer beobachten kann.
Laut § 35 Abs. 2 sollen in den Kursen die jeweiligen Zuwiderhandlun-
gen der  Kursteilnehmer,  welche zur  Anordnung an der  Teilnahme 
des ASF geführt haben, sowie die Ursachen dafür diskutiert werden. 
Daraus sollen allgemein die Probleme und Schwierigkeiten von Fahr-
anfängern erörtert werden. Diese Maßnahmen sollen insbesondere 
die Einstellung zum Verhalten im Straßenverkehr ändern, das Risiko-
bewusstsein fördern und die Gefahrenerkennung verbessern.
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Laut § 2b StVG kann die anordnende Behörde dem Betroffenen die 
Teilnahme an einem Einzelseminar gestatten. Hierzu müssen jedoch 
dringende  Gründe  dafür  vorliegen,  dass  die  Teilnahme  an  einem 
Gruppenseminar unzumutbar wäre. Ein solcher Grund wäre z. B. ge-
geben, wenn der Betroffene unter einer erheblichen körperlichen Be-
hinderung leiden würde, die die Teilnahme an einem Gruppensemi-
nars deutlich erschweren würde. Einzelseminare werden in vier Sit-
zungen von jeweils 60 Minuten Dauer durchgeführt.
Die ASF dürfen nur von Fahrlehrer durchgeführt werden, die Inhaber 
einer entsprechenden Erlaubnis nach dem Fahrlehrergesetz sind (§ 
2b  Abs.  2  StVG).  Die  Voraussetzungen für  eine  solche Erlaubnis 
werden in § 31 FahrlG geregelt.
Fahrschulen, die das Seminar anbieten, nennt die jeweilige örtliche 
Führerscheinstelle.
Die Kosten für eines ASF unterliegen keinen gesetzlichen Richtlinien. 
Sie variieren von Fahrschule zu Fahrschule und liegen i.d.R. bei 250 
bis 350 Euro. Hinzu kommen noch die Verwaltungskosten der Fahr-
erlaubnisbehörde, welche i.d.R. ca. 30 Euro betragen.
Sollte der Betroffene noch vor Abschluss des ASF erneut verkehrs-
rechtlich Auffällig werden, werden keine weiteren Probezeit-Maßnah-
men ergriffen, da abgewartet werden soll, ob das Seminar bei dem 
jeweiligen Fahranfänger Wirkung zeigt.

3.2.3 Besondere Aufbauseminare
Für den Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe, welcher unter dem 
Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln am Ver-
kehr teilgenommen hat, sieht § 2b Abs. 2 Satz 2 StVG die Anord-
nung zur Teilnahme an einem besonderen Aufbauseminar vor.
In § 36 Abs. 1 FeV werden solche Verstöße näher genannt. Es han-
delt sich hierbei um Zuwiderhandlungen nach

• § 315 c Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a StGB
• § 316 StGB
• § 323a StGB
• § 24a StVG.

Sollte die Fahrerlaubnis aufgrund eines solchen Verstoßes entzogen 
worden sein, darf eine neue Fahrerlaubnis nur ausgestellt  werden, 
wenn der Betroffene die Teilnahme an einem besonderen Aufbause-
minar nachweisen kann (§ 36 Abs. 2 FeV).
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Auch  bei  den  besonderen  Aufbauseminaren  handelt  es  sich  um 
Gruppenseminare mit sechs bis zwölf Teilnehmern. Das Seminar be-
steht aus einem Vorgespräch sowie drei Sitzungen von jeweils 180 
Minuten Dauer welche innerhalb eines Zeitraums von zwei bis vier 
Wochen absolviert werden müssen. Des weiteren sind Kursaufgaben 
zwischen den Sitzungen anzufertigen (§ 36 Abs. 3 FeV).
Laut § 36 Abs. 4 FeV sind in den Kursen die Ursachen, die bei den 
Teilnehmern zur Anordnung der Teilnahme an dem Seminar geführt 
haben zu diskutieren und Möglichkeiten der Beseitigung dieser Ursa-
chen zu erörtern. Es sollen Wissenslücken über die Wirkung von Al-
kohol und anderen Drogen geschlossen werden und individuelle Ver-
haltensweisen  entwickelt  und  erprobt  werden  um  einen  erneuten 
Verstoß unter dem Einfluss berauschender Mittel entgegenzuwirken. 
Des weiteren ist auf die Problematik wiederholter Verkehrszuwider-
handlungen einzugehen.
Auch bei den besonderen Aufbauseminaren besteht unter den glei-
chen Voraussetzungen wie bei den ASF die Möglichkeit von Einzel-
seminaren. Hier werden die Gespräche in Sitzungen von jeweils 90 
Minuten Dauer durchgeführt.
Ein besonderes Aufbauseminar darf nur durch einen Diplom-Psycho-
logen geleitet werden. Die genauen Voraussetzungen für die Aner-
kennung als Kursleiter für besondere Aufbauseminare sind in § 36 
Abs. 6 FeV geregelt.
Die Kosten für  ein  besonderes Aufbauseminar  unterliegt  ebenfalls 
keinen gesetzlichen Richtlinien, sondern wird von den verkehrspsy-
chologischen Instituten und Beratungsstellen festgelegt. Die Kosten 
variieren stark und bewegen sich in einer Höhe von 220 - 850 Euro.
Sollte der Betroffene noch vor Abschluss des besonderen Aufbause-
minars erneut verkehrsrechtlich Auffällig werden, werden auch hier 
keine weiteren Probezeit-Maßnahmen ergriffen, da wiederum abge-
wartet werden soll, ob das Seminar Wirkung zeigt.

3.3 Verlängerung der Probezeit
Nach § 2a Abs. 2a StVG verlängert sich die Probezeit um zwei Jah-
re, wenn die Teilnahme an einem Aufbauseminar angeordnet worden 
ist. Sie verlängert sich auch um zwei Jahre, wenn die Teilnahme an 
einem Aufbauseminar aufgrund von Entzug der Fahrerlaubnis oder 
freiwilligem Verzicht auf die Fahrerlaubnis nicht angeordnet wurde.
Die Probezeit kann nur einmal verlängert werden, somit ist eine län-
gere Probezeit als vier Jahre nicht möglich.
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3.4 Schriftliche Verwarnung / verkehrspsychologische 
Beratung
Begeht der Inhaber der Fahrerlaubnis innerhalb der Probezeit  nach 
Teilnahme an  einem  Aufbauseminar  wiederum  einen  Katalog-A- 
bzw. zwei Katalog-B-Verstöße, wird er durch die Fahrerlaubnisbehör-
de schriftlich verwarnt. Des weiteren wird ihm eine Teilnahme an ei-
ner verkehrspsychologischen Beratung innerhalb von zwei Monaten 
nahegelegt (§ 2a Abs. 2 Nr. 2 StVG).
Nach § 38 Abs.1 FeV und § 4 Abs. 9 StVG soll in der verkehrspsy-
chologischen Beratung der Betroffene veranlasst werden, Mängel in 
seiner Einstellung zum Straßenverkehr und im verkehrssicheren Ver-
halten zu erkennen.  Er soll  außerdem die Bereitschaft  entwickeln, 
diese Mängel abzubauen. Der verkehrspsychologische Berater soll 
die Ursachen der Mängel aufklären und Wege zu ihrer Beseitigung 
aufzeigen. Die Beratung findet in Form eines Einzelgespräches statt. 
Falls der Berater die Notwendigkeit hierfür sieht, kann er die Bera-
tung durch eine Fahrprobe ergänzen.
Das Ergebnis des Beratungsgesprächs ist  nur für den Betroffenen 
bestimmt.  Es  wird  somit  weder  an  die  Fahrerlaubnisbehörde,  das 
KBA oder sonstiger öffentlicher Stelle übermittelt. Der Betroffene er-
hält jedoch eine Bescheinigung über die Teilnahme an der Beratung.
Die Teilnahme an der verkehrspsychologischen Beratung beruht auf 
Freiwilligkeit.  Dem Betroffenen entstehen keine Nachteile,  wenn er 
die Teilnahme an der verkehrspsychologischen Beratung verweigert. 
Wenn er jedoch teilnimmt, erhält er nach Vorlage der Bescheinigung 
über  die Teilnahme einen Punkterabatt  von zwei Punkten im Ver-
kehrszentralregister des KBA.
Die Beratung darf nur durch einen Diplom-Psychologen durchgeführt 
werden.  Nähere  Voraussetzungen  ergeben  sich  aus  §  4  Abs.  9 
StVG.
Auch hier werden die Kosten einer solchen Beratung von der jeweili-
gen Beratungsstelle selbstständig festgelegt.
Sollte der Betroffene vor Ablauf der zweimonatigen Frist für die Teil-
nahme an einer verkehrspsychologischen Beratung erneut Auffällig 
werden, sind auch hier aus oben genanntem Grund keine weiteren 
Probezeit-Maßnahmen zu treffen.
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3.5 Entziehung der Fahrerlaubnis
Kommt der Betroffene der Anordnung zur Teilnahme an einem Auf-
bauseminar  in  der  festgesetzten Frist  nicht  nach,  so wird ihm die 
Fahrerlaubnis nach § 2a Abs. 3 StVG entzogen.
Wird dem Betroffenen nach dieser Vorschrift die Fahrerlaubnis ent-
zogen, so kann er nach Vorlage einer Bescheinigung über die Teil-
nahme an einem Aufbauseminar die Ausstellung einer neuen Fahrer-
laubnis beantragen.
Wurde der Betroffene hingegen nach schriftlicher Verwarnung durch 
die Fahrerlaubnisbehörde nach der Frist für die Teilnahme an einer 
verkehrspsychologischen  Beratung  erneut  durch  einen  Katalog-A- 
oder zwei Katalog-B-Verstöße auffällig,  wird ihm die Fahrerlaubnis 
nach § 2a Abs. 2 Nr. 3 StVG entzogen. Außerdem erhält er nach § 
2a Abs. 5 StVG eine Sperre von drei Monaten für die Erteilung einer 
neuen Fahrerlaubnis. Des weiteren kann die Fahrerlaubnisbehörde 
bei  Neubeantragung der Fahrerlaubnis die Beibringung eines Gut-
achtens einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreig-
nung (medizinisch-psychologische Untersuchung / MPU) anordnen.
Sollte es nach dieser Auffälligkeit und der Neuerteilung der Fahrer-
laubnis erneut zu einem Katalog-A-Verstoß oder zwei Katalog-B-Ver-
stößen kommen, so hat die Fahrerlaubnisbehörde nach § 2a Abs. 5 
StVG in der Regel die Beibringung eines solchen Gutachtens anzu-
ordnen.
Die  Beibringung eines solchen Gutachtens kann laut § 2a Abs. 4 
StVG auch nach der ersten Auffälligkeit in der Probezeit angeordnet 
werden, wenn der Verstoß nach den Umständen des Einzelfalles be-
reits Anlass für die Annahme gibt, dass der Betroffene zum Führen 
von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist.
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4 Aktuelle Modellversuche zum Thema 'junge 
Fahranfänger'

4.1 Der Modellversuch 'Begleitetes Fahren ab 17 Jahre'

4.1.1 Allgemeines zum Modellversuch 'Begleitetes Fahren'
Seit dem Jahr 2004 gibt es für junge Menschen die Möglichkeit, eine 
Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen der Klassen B und 
BE bereits in einem Alter von 17 Jahren zu erlangen. Diese Berechti-
gung gilt allerdings nur, wenn sich die Fahranfänger in Begleitung ei-
nes Mitfahrers befinden, welcher eine gewisse Erfahrung im Straßen-
verkehr hat. Wie beim Führerschein mit 18 erwirbt der junge Fahran-
fänger auch die Fahrerlaubnisse der Klassen M, S und L. Für das 
Führen von Fahrzeugen solcher Klassen ist keine Begleitperson er-
forderlich.

4.1.2 Geltungsbereich
Das begleitete Fahren, umgangssprachlich 'Führerschein mit 17' ge-
nannt, ist ein Modellversuch welcher im April 2004 in Niedersachsen 
eingeführt wurde. Im Verlauf des Jahres 2005 schlossen sich Bre-
men,  Hamburg,  Bayern,  Nordrhein-Westfalen,  Schleswig-Holstein 
und Rheinland-Pfalz,  im Jahr 2006 auch Berlin,  Brandenburg, das 
Saarland, Sachsen und Hessen dem Modellversuch an. Seit Januar 
2007 nehmen auch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, 
seit März 2007 auch Thüringen teil. Im Juli 2007 wird sich auch Ba-
den-Württemberg  als  letztes  Bundesland  dem  Modellversuch  an-
schließen.
Auch wenn sie in einigen Bundesländern erst im Verlauf des Jahres 
2007 erworben werden kann, gilt die Fahrerlaubnis für das begleitete 
Fahren bereits jetzt im gesamten Bundesgebiet. 
Im Ausland ist diese Fahrerlaubnis allerdings nicht gültig.

4.1.3 Gesetzliche Verankerung
Das begleitete  Fahren ist  seit  Juli  2005 bundeseinheitlich  in  §  6e 
StVG, § 48a FeV und § 48b FeV geregelt.
§ 6e StVG stellt die Ermächtigung für die Erprobung neuer Maßnah-
menansätze (Modellversuche) zur Bekämpfung des Unfallrisikos jun-
ger Fahreranfänger  dar  und enthält  gleichzeitig  verschiedene Vor-
schriften aus denen sich ein Teil der Rahmenbedingungen des be-
gleiteten Fahrens ergeben.
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§ 48a FeV enthält die weiteren, genauer spezifizierten Rahmenbe-
dingungen und Voraussetzungen welche der Fahranfänger und die 
Begleitperson erfüllen müssen.
§  48b FeV stellt  die  Ermächtigung  der  Fahrerlaubnisbehörde  dar, 
personenbezogene Daten der an dem Modellversuch teilnehmenden 
Fahranfänger und der Begleitpersonen zu erheben und diese an die 
mit der Evaluation befasste Stelle weiterzuleiten. Diese Daten sind 
spätestens Ende 2005 zu löschen, so zu anonymisieren oder so zu 
pseudonymisieren,  dass ein Personenbezug nicht mehr hergestellt 
werden kann.

4.1.4 Anforderungen an den Fahrerlaubnis-Bewerber
Folgenden Voraussetzungen müssen beim Fahrerlaubnis-Bewerber 
vorliegen:

• er darf die Führerscheinausbildung frühestens sechs Monate 
vor Vollendung des 17. Lebensjahres beginnen

• er darf an der theoretischen Prüfung frühestens drei Monate 
vor Vollendung des 17. Lebensjahres teilnehmen

• er darf an der praktischen Prüfung frühestens einen Monaten 
vor Vollendung des 17. Lebensjahres teilnehmen

• die  Zustimmung  des/der  Erziehungsberechtigten  bezüglich 
der Teilnahme an dem Modellversuch sowie an der Benen-
nung der Begleitperson muss in schriftlicher Form vorliegen

4.1.5 Anforderungen an die Begleitperson
Folgende Voraussetzungen muss eine Begleitperson erfüllen:

• Begleitpersonen müssen das 30. Lebensjahr vollendet haben
• Begleitpersonen müssen mindestens fünf Jahre im Besitz ei-

ner Fahrerlaubnis der Klasse B oder BE sein
• Begleitpersonen dürfen zum Zeitpunkt der Erteilung der Prüf-

bescheinigung  des  Fahrerlaubnis-Bewerbers  höchsten  drei 
Punkte  im Verkehrszentralregister  des Kraftfahrt-Bundesam-
tes vorweisen.

Eine  Teilnahme an  einer  speziellen  Schulung  für  Begleitpersonen 
und Fahranfänger, in der die Rollenverteilung beim „Begleiteten Fah-
ren“ detailliert besprochen werden soll, ist keine Pflicht. Sie wird je-
doch empfohlen. 
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4.1.6 Die Prüfbescheinigung
Wenn der Fahrerlaubnis-Bewerber die theoretische und praktische 
Prüfung bestanden hat, erhält er von der Fahrerlaubnisbehörde vor-
erst keinen Führerschein, sondern eine Prüfbescheinigung. Sollte er 
zum Zeitpunkt des Bestehens der Prüfung das 17. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, so erhält er diese Prüfbescheinigung erst mit 
Vollendung des 17. Lebensjahres. Die Aushändigung der Prüfbe-
scheinigung ist gleichzeitig die Erlangung der Fahrerlaubnis mit der 
Auflage der Begleitung. Diese ist nur für das Inland gültig.

Nachfolgend ein Muster einer solchen Prüfbescheinigung:
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Mit Vollendung des 18. Lebensjahres entfällt die Auflage der Beglei-
tung.  Die  Prüfbescheinigung  dient  bis  zu  drei  Monaten  nach  der 
Vollendung des 18. Lebensjahres als Nachweis der Fahrerlaubnis. 
Innerhalb dieser Frist kann der Fahranfänger die Aushändigung ei-
nes Führerscheins beantragen.

4.1.7 Bedingungen während des begleiteten Fahrens
Folgende Bedingungen werden an den Fahranfänger während des 
begleiteten Fahrens gestellt:

• bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres darf der Fahranfän-
ger nur mit Anwesenheit einer Begleitperson ein Kraftfahrzeug 
der Klasse B oder BE führen

• die Begleitperson muss in der Prüfbescheinigung eingetragen 
sein (die Eintragung mehrerer Begleitpersonen ist möglich)

• Die Prüfbescheinigung sowie ein Ausweis sind während der 
Fahrt mitzuführen und auf Verlangen einer zur Überwachung 
des Straßenverkehrs berechtigten Person auszuhändigen

Folgende Bedingungen werden während des begleiteten Fahrens an 
die Begleitpersonen gestellt:

• sie soll den Fahranfänger vor Antritt  der Fahrt und während 
des Führens des Fahrzeuges ausschließlich als Ansprechpart-
ner zur Verfügung stehen um ihm Sicherheit beim Führen ei-
nes Kraftfahrzeuges zu vermitteln

• hierzu soll  die Begleitperson dem Fahranfänger Rat erteilen 
und Hinweise geben

• der Atemalkoholwert darf nicht 0,25 mg/l oder mehr, bzw. der 
Blutalkoholwert 0,5 Promille oder mehr betragen

• sie darf nicht unter dem Einfluss eines der in § 24a StVG auf-
geführten  Rauschmittel  stehen  (Ausnahme:  im  konkreten 
Krankheitsfall ärztlich verschriebenes Mittel)

• die Begleitperson muss während der Fahrt ebenfalls den Füh-
rerschein mitführen und auf Verlangen einer zur Überwachung 
des Straßenverkehrs berechtigten Person aushändigen

• die Begleitperson darf kein Fahrverbot haben
• der Begleitperson darf die Fahrerlaubnis nicht entzogen wor-

den sein
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4.1.8 Maßnahmen bei Zuwiderhandlung
Gegen einen Inhaber der Fahrerlaubnis mit der Auflage der Beglei-
tung sind spezielle  Maßnahmen möglich.  Alle  Maßnahmen richten 
sich gegen den Fahrzeugführer. Sanktionen gegen die Begleitperson 
werden nicht verhängt.
Folgende Maßnahmen sind bei den beispielhaft aufgeführten Verstö-
ßen vorgesehen:
Der Fahranfänger führt ein Fahrzeug der Klasse B oder BE ohne Be-
gleitung einer in der Prüfbescheinigung eingetragenen Begleitperson:

• Fahrerlaubnis wird widerrufen
➢ keine Sperrfrist

• Bußgeld in Höhe von 50 Euro
• ein Punkt im Verkehrszentralregister des KBA

Der Begleiter steht (für den Fahranfänger erkennbar) unter dem Ein-
fluss berauschender  Mittel  oder der  Alkoholgrenzwert  wurde über-
schritten:

• Erhebung eines Verwarngeldes in Höhe von 35,- €
Der Fahranfänger führt die Prüfbescheinigung während des Führens 
nicht mit:

• Erhebung eines Verwarngeldes in Höhe von 10,- Euro
Wurde die  Fahrerlaubnis  widerrufen,  darf  eine neue Fahrerlaubnis 
nur nach nachweislicher Teilnahme an einem Aufbauseminar (siehe 
auch Punkt 3.2) erteilt werden.  
Ansonsten gelten die allgemeinen Vorschriften über Fahrerlaubnis-
pflicht, Erteilung, Entziehung oder Neuerteilung einer Fahrerlaubnis, 
die Regelungen für die Fahrerlaubnis auf Probe, das Fahrerlaubnis-
register und die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr.

4.2 Der Modellversuch 'Zweite Ausbildungsphase'

4.2.1 Allgemeines zum Modell 'Zweite Ausbildungsphase'
Seit  Anfang  2004  existiert  der  Modellversuch  der  'zweiten  Ausbil-
dungsphase'.  Durch  dieses  Modell  besteht  für  Fahranfänger  die 
Möglichkeit, die Probezeit durch die Teilnahme an einem speziellen 
Fortbildungsseminar für Fahranfänger (FSF) um ein Jahr zu verkür-
zen. 
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4.2.2 Geltungsbereich
An  diesem  Modellversuch  nehmen  13  Bundesländer  teil.  Nur  die 
Länder  Niedersachsen,  Mecklenburg-Vorpommern  und  Schleswig-
Holstein haben sich bisher nicht an diesem Modellversuch beteiligt.
Für Fahranfänger, welche unter den Voraussetzungen des Modells 
ihre Probezeit verkürzt haben, gilt diese verkürzte Probezeit natürlich 
auch in den nicht teilnehmenden Bundesländern.

4.2.3 Voraussetzungen für die zweite Ausbildungsphase
Folgende Voraussetzungen müssen Inhaber der Fahrerlaubnis erfül-
len, um ihre Probezeit zu verkürzen:

• Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B seit mindestens 6 
Monaten 

• Sie sind noch in der Probezeit (egal ob 2- oder 4-jährig) 
• Sie wohnen in einem Bundesland, das an diesem Modell teil-

nimmt
• Sie nehmen an einem Fortbildungsseminar für Fahranfänger 

(FSF) in einer Fahrschule teil,  die sich für diese Fortbildung 
qualifiziert hat 

4.2.4 Das Fortbildungsseminar für Fahranfänger (FSF)
Bei dem Fortbildungsseminar für Fahranfänger handelt  es sich um 
ein Gruppenseminar mit sechs bis zwölf Teilnehmern, welches aus 
drei  Sitzungen  mit  einer  Dauer  von  jeweils  90  Minuten,  einer 
Übungs- und Beobachtungsfahrt sowie praktischen Sicherheitsübun-
gen bestehen. Es wird in einem Zeitraum zwischen zwei und acht 
Wochen durchgeführt. Dabei darf pro Tag nur ein Seminarteil durch-
geführt werden.
Die erste Sitzung beinhaltet folgende Themen:

• Wir lernen uns gegenseitig kennen.
• Fahrerfahrung und Fahrtzwecke
• Was mache ich heute anders als in der Fahrausbildung?
• Was alles passieren kann – Erfahrungen mit schwierigen oder 

gefährlichen Verkehrssituationen
• Was ich  noch  schwierig  oder  unangenehm finde  und  üben 

möchte
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Zwischen  der  ersten  und  der  zweiten  Sitzung  findet  dann  eine 
Übungs-  und  Beobachtungsfahrt  mit  ein  bis  zwei  Mitfahrern  statt. 
Diese Fahrt dauert pro Teilnehmer mindestens 60 Minuten. Folgende 
Themen sind hierbei von Bedeutung:

• Gegenseitige Beobachtung des alltäglichen Fahrens mit Aus-
tausch in der Fahrgruppe

• Aufsuchen von Situationen, die in der 1. Sitzung als schwierig 
oder unangenehm benannt wurden

• Modernes Autofahren – umweltschonend und energiesparend 
nach Anleitung

Die zweite Sitzung beinhaltet folgende Themen:
• "Gemeinsam unterwegs" – Beeinflussung durch Mitfahrer
• "Autofahren – die schönste Nebensache der Welt?" – geteilte 

Aufmerksamkeit beim Fahren
• "Aufregung, Ärger, Zeitdruck & Co" – Welchen Einfluss haben 

Emotionen beim Autofahren?
• Eventuell  "Wer hat  hier  eigentlich  Schuld?"  –  Mitverantwor-

tung in der Praxis 
Zwischen der zweiten und der dritten Sitzung finden praktische Si-
cherheitsübungen auf einem nicht öffentlichen Platz mit einer Dauer 
von 240 Minuten statt. Folgende Inhalte sind hierbei enthalten:

• Die Gefahrbremsung
• Stimmen die Vorstellungen vom Bremsweg?
• Bremsen auf glatter Fahrbahn
• Bremse ich alleine?
• Bremsen bei Überraschungen
• Angemessenes Bremsen
• Kurvenfahren mit Wohlfühlgeschwindigkeit
• Kurvenfahren mit Mitfahrern
• Zu schnell in der Kurve

In der dritten und somit letzten Sitzung werden folgende Themen be-
sprochen:

• "Vermeidung von Alkohol- oder Drogenfahrten"
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• "Der Kreis schließt sich" – Die Vielfältigkeit des Straßenver-
kehrs (wie war das z. B. bei den fahrpraktischen Seminartei-
len?)

• "Ich weiß jetzt, was ich tun werde" – persönliche Strategien, 
um (weiter) unfallfrei zu fahren und noch souveräner die Auf-
gaben zu meistern

Da die Übungs- und Beobachtungsfahrten und die praktischen Fahr-
übungen im Wechsel stattfinden können ist es auch nicht unüblich, 
das die praktischen Fahrübungen zwischen der ersten und zweiten 
Sitzung stattfindet während die Übungs- und Beobachtungsfahrt zwi-
schen der zweiten und dritten Sitzung durchgeführt wird.
Die Kosten eines FSF liegen zwischen 200 und 400 Euro.

4.2.5 Auswirkung der Teilnahme am FSF
Mit der Teilnahme am Seminar wird die Probezeit um maximal ein 
Jahr verkürzt. Dies ist abhängig von Zeitpunkt der Teilnahme bzw. 
vom Zeitpunkt der Abgabe der Bescheinigung. Eine Probezeitverkür-
zung kann nur einmal stattfinden. Ansonsten bleiben die anderen Re-
gelungen für die Probezeit erhalten.
Ob der Teilnehmer bereits durch eine Probezeitverlängerung sanktio-
niert worden ist, spielt keine Rolle denn auch dann hat der die Mög-
lichkeit, seine Probezeit um maximal ein Jahr zu verkürzen.
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5 Fazit

5.2 Beurteilung der Fahrerlaubnis auf Probe
Wie die nachfolgende Statistik zeigt, konnten die Unfälle mit Perso-
nenschaden, bei denen junge Fahrer als Hauptunfallversucher auf-
traten, im Laufe der Jahre deutlich gesenkt werden.
Dies ist natürlich nicht nur auf die Einführung der Fahrerlaubnis auf 
Probe  zurückzuführen,  denn  parallel  hierzu  fanden  viele  weitere 
Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehung in weiterführenden Schu-
len und Berufsschulen statt, die ebenfalls ihren Beitrag zur Senkung 
der Unfallbeteiligung junger Fahrer geleistet haben.
Doch auch der Führerschein auf Probe hat durch verschärfte Sank-
tionen gegenüber Führerscheinneulingen und zwangsweiser Ausein-
andersetzung mit der Thematik der Gefahren des Straßenverkehrs 
innerhalb  der  Aufbauseminare seinen Teil  dazu beigetragen,  dass 
sich Fahranfänger vermehrt an die Verkehrsregeln halten.

5.2 Beurteilung der hier vorgestellten Modellversuche
Über die hier vorgestellten Modellversuche lässt sich natürlich noch 
kein abschließendes Ergebnis feststellen; dazu sind die Laufzeiten 
der Modelle bisher zu kurz. Ein Erfolg der Modelle kann jedoch jetzt 
schon prognostiziert werden.
So berichtet das niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr, dass eine Begleitstudie zum Modell  'Begleitetes Fah-
ren' ergeben hat, dass Teilnehmer des Modells, wenn sie hinterher 
alleine fahren, an 40 % weniger Unfällen beteiligt sind und zu 60 % 
weniger mit Bußgeldern sanktioniert werden. In Niedersachsen befin-
den sich ständig etwa 10.000 Fahranfänger in der Begleitphase. Von 
Dezember 2004 bis März 2006 wurden hierbei nur 22 Verkehrsunfäl-
le registriert. In Nordrhein-Westfalen lag die Zahl derer, die trotz Be-
gleitung einen Verkehrsunfall verursachten vom Beginn des Modell-
versuchs bis Ende 2006 lediglich bei 22 von rund 60.000 Modell-Teil-
nehmern.
Für  das  Modell  'Zweite  Ausbildungsphase'  liegt  bisher  kein  Stu-
dienergebnis vor. Doch auch hier ist durch die intensive Auseinan-
dersetzung  mit  den  Gefahren  des  Straßenverkehrs  innerhalb  des 
Fortbildungsseminars für Fahranfänger mit einer niedrigeren Unfall-
beteiligung der Teilnehmer zu rechnen.
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Quelle: statistisches Bundesamt   
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4.6 Beteiligte Führer von Pers onenkraftwagen als  Hauptverursacher von Unfällen mit Personenschaden
nach Alters gruppen und Geschlecht 1975 - 2005

J a h r I n s g e s a m t
I m  A lt e r v o n  ... b is  u n t e r .. . J a h r e n O h n e  

z u s a m m e n u n t e r 1 8 1 8  - 2 1 2 1  - 25 2 5 - 3 5 35  - 45 45 - 55 55  - 6 5 65 u n d  m e h r A n g a b e

M ä n n l ic h

1 9 7 5 .   1 6 8 4 4 8   80 4   32  425    28 0 05   4 1  03 7   30 034   1 7 62 9   1 0  99 1    7 523   .   
1 9 7 6 .   1 7 4 1 4 3   82 3   33  977    28 7 90   40 79 7   3 1  6 5 9   1 8 59 8   1 1  5 2 9    7 970   .   
1 9 7 7 .   1 8 3 2 4 1    90 3   36  688    30 9 1 1    4 1  4 5 2   33  045   1 9 4 1 8   1 1  9 1 6    8 908   .   
1 9 7 8 .   1 8 2 9 8 8   77 9   37  867    30 6 4 1    40  36 9   33  062   1 9 32 0   1 1  5 80    9 370   .   
1 9 7 9 .   1 7 3 4 7 5   84 8   36  488    29 3 25   37  62 2   30 98 1    1 8 3 3 4   1 0  877    9 000   .   
1 9 8 0 .   1 7 9 2 2 1     97 1    38  489    30 7 4 1    38  33 1    30  902   1 9 44 0   1 0  987    9 360   .   

1 9 8 1  .   1 7 1  4 7 6    79 0   36  479    29 3 1 8   36  77 4   28  759   1 9 37 0   1 0  892    9 094   .   
1 9 8 2 .   1 6 7 2 07    73 3   35  998    29 0 52   35  04 0   27  069   1 9 26 9   1 1  05 4    8 992   .   
1 9 8 3 .   1 7 4 8 4 5    6 1 1    38  085    30 6 1 5   36  1 2 3   27  229   20 44 9   1 2  25 3    9 480   .   
1 9 8 4 .   1 6 7 6 7 1     55 1    36  386    30 3 23   34  38 6   24  69 1    20 1 5 8   1 2  05 1    9 1 2 5   .   
1 9 8 5 .   1 5 2 4 8 7    50 8   3 1  2 6 9    27 8 70   3 1  5 7 2   2 1  6 5 2   1 9 26 0   1 1  3 5 7    8 999   .   
1 9 8 6 .   1 6 3 6 4 5    49 5   33  67 1    30 4 86   34  1 2 4   22  1 5 8   20 66 3   1 2  1 3 8    9 9 1 0   .   
1 9 8 7 .   1 6 0 9 3 6    48 0   32  366    3 1  0 4 4   34  65 0   20 656   20 1 9 4   1 1  807    9 739   .   
1 9 8 8 .   1 7 1  0 07    44 8   32  226    32 8 06   38  70 8   2 1  6 1 5    2 1  6 4 2   1 2  66 6    1 0 896   .   
1 9 8 9 .   1 7 0 8 4 9    45 1    29  9 1 3    32 0 52   40 70 2   2 1  902   2 1  7 9 0   1 3  097    1 0 942   .   
1 9 9 0 .   1 7 0 3 5 1     45 8   26  944    3 1  5 8 6   42  94 3   22  7 1 9   2 1  5 4 7   1 3  40 1    1 0 75 3   .   

1 9 9 1  .   1 9 2 2 4 6    64 3   27  666    34 3 44   52  55 7   27  590   23 1 2 9   1 4  69 5    1 1  6 2 2   .   
1 9 9 2 .   1 9 5 8 8 1     8 1 3   27  3 1 4    33 8 88   54  60 9   28  7 1 5   23 04 7   1 5  502    1 1  9 9 3   .   
1 9 9 3 .   1 9 2 6 5 3    84 7   27  29 1    3 1  8 4 9   53  4 1 6   29  42 1    22 30 6   1 5  56 1    1 1  9 6 2   .   
1 9 9 4 .   1 9 1  3 8 6    80 4   27  796    28 9 96   52  84 6   29  778   2 1  9 6 9   1 6  5 1 9    1 2 6 7 8   .   
1 9 9 5 .   1 8 7 4 5 5    83 2   28  086    27 0 6 1    50  57 1    29  479   2 1  1 6 5   1 7  086    1 3 1 7 5   .   
1 9 9 6 .   1 8 0 6 2 3    76 5   28  6 1 5    24 8 3 1    47  38 7   28  642   20 08 8   1 7  002    1 3 29 3   .   
1 9 9 7 .   1 7 8 7 5 9    65 8   28  709    22 7 65   45  20 5   29  385   1 9 90 4   1 7  8 1 9    1 4 3 1 4   .   
1 9 9 8 .   1 7 5 8 2 5    58 7   29  086    22 7 95   42  1 9 7   29  406   1 9 54 8   1 7  60 1    1 4 605   .   
1 9 9 9 .   1 8 0 6 3 5    59 7   30 550    23 8 44   40 66 7   30 709   20 1 3 5   1 8  37 2    1 5 76 1    .   
200 0 .   1 7 2 7 9 3    55 2   28  88 1    23 2 52   37  43 2   29  908   1 9 80 2   1 7  33 1    1 5 6 3 5   .   

200 1  .   1 6 9 2 3 3    53 2   27  786    22 9 8 1    35  54 9   29  762   1 9 98 6   1 6  34 8    1 6 28 9   .   
200 2 .   1 6 2 0 37    48 3   25  534    2 1  8 3 9   32  44 1    29  1 8 9   1 9 80 9   1 5  76 5    1 6 97 7   .   
200 3 .   1 5 4 0 1 8    48 6   23  480    20 2 64   29  74 3   28  1 1 2    1 9 30 1    1 5  2 4 4    1 7 38 8   .   
200 4 .   1 4 7 3 1 3    44 5   2 1  6 2 8    1 9 0 48   27  56 0   27  2 1 8   1 9 3 5 1    1 4  4 50    1 7 6 1 3   .   
200 5 .   1 4 2 8 9 8    38 0   1 9  640    1 7 6 7 3   26  24 6   26  68 1    1 9 4 6 2   1 4  24 5    1 8 57 1    .   

W e ib l ic h

1 9 7 5 .   4 1  0 6 7   96    7 376    6 9 92   1 1  3 5 3   7 89 1    4 46 0   2  1 1 7     782   .   
1 9 7 6 .   4 6 1 04   97    8 377    7 6 40   1 2  53 7   9 307   4 80 3   2  479     864   .   
1 9 7 7 .   50 6 1 6   96    9 562    8 4 99   1 3  35 0   1 0  277   5 08 1    2  730    1  02 1    .   
1 9 7 8 .   5 3 3 4 1    92    1 0  2 1 9    9 0 49   1 3  9 1 2   1 0  87 6   5 08 9   2  942    1  1 6 2   .   
1 9 7 9 .   5 1  3 6 3   1 1 8    9 866    8 6 24   1 3  23 2   1 0  536   4 89 9   2  9 1 1    1  1 7 7   .   
1 9 8 0 .   5 5 3 20    1 1 6    1 0  88 3    9 4 02   1 4  1 3 4   1 1  1 2 3   5 27 5   3  020    1  3 6 7   .   

1 9 8 1  .   5 3 3 59    7 8   1 0  379    9 1 3 9   1 3  52 8   1 0  446   5 32 6   3  1 3 3    1  3 30   .   
1 9 8 2 .   5 4 1 7 8    1 0 6   1 0  835    9 2 44   1 3  55 3   1 0  2 1 2   5 54 9   3  1 6 8    1  5 1 1    .   
1 9 8 3 .   5 9 5 7 1     8 6   1 2  059    1 0 4 5 1    1 4  4 7 8   1 0  845   6 36 7   3  553    1  7 3 2   .   
1 9 8 4 .   5 9 7 42    9 2   1 2  2 1 6    1 0 7 5 8   1 4  2 1 2   1 0  600   6 64 2   3  539    1  6 8 3   .   
1 9 8 5 .   5 4 6 1 9    8 4   1 0  7 1 4    1 0 2 30   1 2  96 3   9 1 1 0   6 30 5   3  349    1  8 6 4   .   
1 9 8 6 .   60 5 05    9 1    1 2  2 8 3    1 1  2 6 3   1 4  52 2   9 64 1    7 1 0 2   3  462    2 1 4 1    .   
1 9 8 7 .   5 9 8 88    7 3   1 1  5 5 8    1 1  3 8 6   1 4  54 2   9 524   7 2 1 5   3  376    2 2 1 4   .   
1 9 8 8 .   6 5 7 69    7 4   1 2  1 7 2    1 2 7 3 5   1 6  37 3   1 0  1 6 5   8 1 1 0   3  532    2 608   .   
1 9 8 9 .   6 7 2 53    8 5   1 1  4 4 9    1 3 0 77   1 7  3 1 7   1 0  42 4   8 4 1 4   3  682    2 805   .   
1 9 9 0 .   6 5 6 94    8 0   1 0  442    1 2 4 4 7   1 7  84 8   1 0  277   7 93 3   3  775    2 892   .   

1 9 9 1  .   6 8 4 23    9 6   9 639    1 2 2 8 9   1 9  83 8   1 1  5 4 2   8 05 5   3  85 1    3 1 1 3    .   
1 9 9 2 .   7 2 5 08    1 1 1    9 805    1 2 4 2 8   2 1  60 8   1 2  46 9   8 55 0   4  285    3 252   .   
1 9 9 3 .   7 2 6 30    1 2 9   9 8 1 1    1 1  8 2 8   2 1  9 9 9   1 2  98 7   8 32 2   4  323    3 23 1    .   
1 9 9 4 .   7 5 8 36    1 3 1    1 0  22 8    1 1  3 2 4   23  06 2   1 3  89 7   8 57 8   5  03 1    3 585   .   
1 9 9 5 .   7 6 7 58    1 2 4   1 0  5 1 7    1 0 8 7 9   23  00 5   1 4  57 1    8 93 1    5  1 1 6    3 6 1 5   .   
1 9 9 6 .   7 5 9 70    1 1 9    1 0  96 5    1 0 1 07   22  34 0   1 4  78 8   8 58 2   5  300   3 769   .   
1 9 9 7 .   7 8 0 6 1     1 1 8    1 1  5 6 2    9 8 7 1    2 1  8 8 3   1 5  62 3   9 08 0   5  959    3 965   .   
1 9 9 8 .   8 1  7 80    1 1 6    1 2  6 9 3    1 0 4 05   2 1  9 7 9   1 6  62 6   9 50 3   6  1 8 0    4 278   .   
1 9 9 9 .   8 5 6 92    1 4 0   1 3  69 5    1 1  0 3 1    2 1  7 9 9   1 7  58 7   1 0 1 0 4   6  634    4 702   .   
200 0 .   8 5 4 56    1 1 1    1 3  3 1 3    1 1  2 8 1    20  52 1    1 8  2 3 6   1 0 43 2   6  598    4 964   .   

200 1  .   8 5 5 64    1 0 6   1 2  79 4    1 1  5 03   1 9  90 2   1 8  53 3   1 1  00 7   6  546    5 1 7 3   .   
200 2 .   8 3 7 79    9 7   1 2  1 8 3    1 1  2 06   1 8  85 6   1 8  54 5   1 0 9 1 2   6  43 1    5 549   .   
200 3 .   8 2 4 82    1 0 7   1 1  8 6 4    1 0 5 98   1 7  85 3   1 8  33 6   1 1  2 8 1    6  565    5 878   .   
200 4 .   7 9 9 04    7 9   1 1  3 3 4    1 0 3 1 5   1 6  4 5 8   1 7  92 6   1 1  2 9 9   6  35 1    6 1 4 2   .   
200 5 .   7 9 0 75    8 7   1 1  1 7 9    9 8 52   1 5  86 5   1 7  73 1    1 1  5 8 8   6  377    6 396   .   
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